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Handreichung zur Erklärung (ab Seite 4)


Hinweise zur Arbeit mit dem Dokument
Zweck
Die Erklärung ab Seite 4 dokumentiert beim Austritt aus der Schulpflege die ordnungsgemässe Übergabe geschäftsrelevanter Unterlagen, die Löschung schulischer Daten auf privaten Geräten und die fortbestehende Geheimhaltungspflicht. Die Checkliste (Seiten 2-3) unterstützt die operative Vorbereitung.
Auslösung und Ablauf
Die Erklärung wird durch die oder der ISV, die Schulleitung oder die Schulverwaltung rechtzeitig (idealerweise im Mai) an die austretenden Behördenmitglieder abgegeben und wo nötig erläutert. Die Platzhalter in den eckigen Klammern werden ausgefüllt. Die austretende Person unterzeichnet die Erklärung am letzten Amtstag und erhält eine Kopie; das Original verbleibt bei der Schulverwaltung. Die Vorlage ist an die lokalen Gegebenheiten anzupassen; nicht zutreffende Passagen können gestrichen oder wo nötig erweitert werden.
Übergabe der Unterlagen
Geschäftsrelevante Unterlagen werden grundsätzlich an die Schulverwaltung übergeben, die für Aufbewahrung und Archivierung zuständig ist. Eine direkte Übergabe an die Nachfolge ist im Regelfall nur begrenzt möglich, da deren Konstituierung erst nach Abschluss der Legislatur erfolgt; die Verwaltung dient insofern als Zwischenspeicher. Im Zweifel ist zu übergeben, nicht zu vernichten.
Geschäftsrelevanz
Geschäftsrelevant sind Unterlagen, die das Verwaltungshandeln nachvollziehbar machen (z. B. Protokolle, Beschlüsse, rechtlich relevante Korrespondenz, Personal- und Finanzdossiers). Ob sie langfristig aufbewahrungs- oder archivierungspflichtig sind, entscheidet die Schulverwaltung anhand des kantonalen Rechts und der internen Richtlinien.
Löschung von Konten und Daten
Die Löschung persönlicher Benutzerkonten erfolgt nur, soweit keine Aufbewahrungs- oder Archivierungspflichten entgegenstehen. Geschäftsrelevante E-Mails und Dokumente sind vor der Kontolöschung in die Geschäftsablage der Schulverwaltung zu überführen.

Rechtlicher Hintergrund
Massgebliche kantonale Grundlagen sind das Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDG, LS 170.4), die zugehörige Verordnung (IDV, LS 170.41) und das Archivgesetz (LS 432.11). Hinzu kommt Art. 320 StGB (Verletzung des Amtsgeheimnisses; zeitlich unbegrenzt auch nach Ausscheiden aus dem Amt) sowie kommunale Erlasse (Gemeinde-/Schulgemeindeordnung, Aktenführungs- und Archivierungsrichtlinien).

Öffentliche Organe bewahren Informationen so lange auf, wie sie für das Verwaltungshandeln benötigt werden, höchstens jedoch zehn Jahre nach Wegfall des Bedarfs (§ 5 Abs. 2 IDG). Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist sind die Unterlagen dem zuständigen Gemeindearchiv anzubieten (§ 5 Abs. 3 IDG); nicht archivwürdige Unterlagen sind zu vernichten.

Die Erklärung selbst ist nicht verbindlich vorgeschrieben, wird aber dringend empfohlen; sie dient als Selbstverpflichtung, da eine technische Kontrolle der privaten Geräte in der Regel nicht möglich ist.
Checkliste Austritt Behördenmitglieder

1. Planung (2 – 4 Monate vor Austritt)
☐	Terminplan Offboarding erstellen
Offboarding – Verantwortliche definieren (Präsidium, Vizepräsidium, Schulleitung, Schulverwaltung)
letzter Amtstag
letzter Sitzungstermin
Zeitpunkt der Dossier-Übergabe an Nachfolgerin/Nachfolger in neuer Legislatur (Amtsgeheimnis)
Abschlussevent und Verabschiedung
Rückgabe Schlüssel und Material
ev. Abgabe Referenzschreiben
Kommunikation planen (Mitteilungsblatt, Bevölkerung, Mitarbeiterinformation, Gemeinderat, Behörden und Ämter)
☐	Zuständigkeiten definieren, Rollen klären
Schulpräsidium/Schulpflege: Formaler Austritt, Beschlüsse zu Entschädigungen/Spesen/Abgangsleistungen, Übergabeplanung, Kommunikation
Schulverwaltung: Administrative Abmeldungen, Verzeichnisse, Protokollablagen, Geschäftsverwaltung und Archivierung, Koordination mit Gemeinde, Unterstützung Kommunikation, Anpassung Organigramme und Dokumente der Schule.
IT-Verantwortliche: Zugriffsverwaltung, Datenmigration, Löschung/Deaktivierung von Konten
Datenschutzberater/in: Beratung zu Datenlöschung, Aufbewahrungsfristen, Weisungen zur Geheimhaltung
Finanzverwaltung: Entschädigungen, Spesen, allfällige Abgangsleistungen/Sozialversicherungsfragen

2. Administrative Abwicklung (2 Monate bis zum Austritt)
☐	Abmeldung in den internen Systemen der Gemeinde/Schulgemeinde (Behördenverzeichnis, Organigramm, Website, Register)
☐	Anpassung Zeichnungsberechtigungen und Vollmachten (z.B. Bank)
☐	Regelung allfälliger Entschädigungen, Spesen und Abgangsleistungen soweit kommunales Recht oder Reglemente solche vorsehen
☐	Physische Unterlagen, Schlüssel, Badges, Arbeitsgeräte zurückfordern
☐	Interne Information und externe Kommunikation planen bzw. auslösen
☐	Offizielle Verabschiedung

3. Dossier- und Wissensübergabe vorbereiten (2 Monate bis zum Austritt)
☐ 	Inventar aller Dossiers erstellen: laufende Verfahren, hängige Rekurse, vertrauliche Akten, strategische Projekte, Kontakte (Ansprechpersonen bei VSA, Gemeinde, Elternorganisationen, Personal etc.)
☐ 	Übergabedokumentation mit Stand der wichtigsten Geschäfte, Risiken/Termine (z.B. Fristen), Empfehlungen/To-Do-Liste für die Nachfolge vorbereiten
☐ 	Übergabegespräch mit der Nachfolgerin/dem Nachfolger erst nach dessen/deren Amtsantritt (Beachte Amtsgeheimnis und Schweigepflicht) vereinbaren und später durchführen
☐ 	Austrittsgespräch vereinbaren, Leitfaden erstellen 

4. IT- und Datenschutz (ca. 1 Woche bis zum Austritt)
☐	Deaktivierung/Überführung von E-Mail-Account, Benutzerkonten für Fachapplikationen, Kollaborationsplattformen, VPN, Schul-IT 
☐	Zugriffsrechte auf Behördenlaufwerke und Sitzungsunterlagen entziehen.
☐	Sicherstellen, dass alle amtlichen Unterlagen richtig abgelegt und archiviert wurden und nicht in privaten Speichern verbleiben bzw. amtliche Dokumente in offizielle Ablagen überführen (schriftliche Erklärung)
☐	Schriftliche Erinnerung an Amtsgeheimnis (schriftliche Erklärung)
☐	Löschung und Anonymisierung personenbezogener Daten soweit nicht archivwürdig oder gesetzlich aufzubewahren (schriftliche Erklärung)

5. Austritt, Abschlussgespräch und Kommunikation (bei Austritt bis 1 Monat nach Austritt)
☐	Strukturiertes Abschlussgespräch führen
☐	Übergabegespräch mit Nachfolgerin/Nachfolger führen inkl. Übergabedokumentation
☐	Dokumente Informationssicherheit anpassen (Rollen-/Berechtigungen)
☐	Geräte zurücksetzen, Inventar anpassen
☐	Deaktivierung aller Zugänge kontrollieren (Vier-Augen-Prinzip)



Erklärung zum Austritt aus der SchulpflegeLogo der Schule

Mai 2026

Übergabe von Unterlagen und Löschung schulischer Daten
Name	[Vorname Nachname]
Funktion	[Mitglied und Präsident*in] der Schulpflege
Austrittsdatum	30. Juni 2026

1. Übergabe relevanter Unterlagen
Ich bestätige, dass alle aufbewahrungs- und archivierungspflichtigen Unterlagen vollständig an die Schulverwaltung übergeben wurden, sodass die Einhaltung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gewährleistet ist.
Die Schulverwaltung gewährleistet die ordnungsgemässe Aufbewahrung und Archivierung der übergebenen Unterlagen gemäss den geltenden kantonalen Vorschriften sowie den internen Aktenführungsrichtlinien.

Zusätzlich bestätige ich, dass sämtliche Materialien und Gegenstände der Schule, darunter Schlüssel, Badges, Ausweise sowie Hardware und weiteres Schuleigentum, vollumfänglich retourniert worden sind.)

2. Löschung schulischer Daten von privaten Geräten
Nach erfolgter und vollständiger Übergabe gemäss Ziff. 1 zur Wahrung der behördlichen Aufbewahrungs- und Archivierungspflichten bestätige ich, dass sämtliche schulischen Daten und Unterlagen, die im Rahmen meiner Tätigkeit als Mitglied [und Präsident*in] der Schulpflege auf privaten Arbeitsgeräten (z. B. Laptop, Tablet, Smartphone) sowie auf privaten Speichermedien (z. B. externe Festplatten, USB-Sticks, und explizit auch Cloud-Dienste, Backup) gespeichert wurden, vollständig gelöscht worden sind oder bis zum Austritt unwiderruflich gelöscht werden.

Dies umfasst unter anderem:
Protokolle, Sitzungsunterlagen und Traktanden
Korrespondenz (E-Mails, Nachrichten) mit Schulleitung, Lehrpersonen, Eltern oder Behörden
Personalakten, Bewerbungsunterlagen und vertrauliche Personalinformationen
Schülerinnen- und Schülerdaten sowie zugehörige Berichte
Finanz- und Budgetunterlagen
Interne Reglemente, Konzepte und Strategiepapiere
Sonstige Dokumente mit Bezug zur schulischen Tätigkeit

3. Sicherung privater Daten
Ich bestätige, dass
mir die Gelegenheit gegeben wurde, meine privaten Dateien und E-Mails von den Datenträgern der Schule sowie von den durch mich genutzten Schulplattformen zu sichern;
ich keine schulischen oder amtlichen Daten zu privaten Zwecken kopiert oder zurückbehalten habe;
ich keine geschäftsrelevanten Informationen, Daten, Akten oder E-Mails absichtlich gelöscht oder dem Zugriff der Schulverwaltung entzogen habe.

4. Zugriff und Kontendeaktivierung
Ich nehme zur Kenntnis, dass meine persönlichen Benutzerkonten (E-Mail, Cloud-Zugang, Fachapplikationen) per 1. Juli 2026 deaktiviert und nach einer Übergangsfrist von 90 Tagen unwiderruflich gelöscht werden, sofern keine Aufbewahrungs- oder Archivierungspflichten entgegenstehen. Während der Übergangsfrist wird für eingehende E-Mails eine automatische Antwort versendet. 

5. Vertraulichkeit und Datenschutz
Ich nehme zur Kenntnis, dass schulische Daten dem Datenschutz und der Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Die Verpflichtung zur Wahrung des Amtsgeheimnisses über vertrauliche Angelegenheiten bleibt auch nach dem Ausscheiden aus der Schulpflege zeitlich unbegrenzt bestehen (Art. 320 StGB; vgl. ferner § 8 des Gesetzes über die Information und den Datenschutz [IDG, LS 170.4] sowie die Verschwiegenheitspflicht nach kommunalem Recht).

6. Unterschrift
Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben.


Ort, Datum	…………………………………………	Unterschrift	…………………………………………

Die unterzeichnende Person erhält eine Kopie dieses Dokuments. Das Original verbleibt bei den Akten der Schulverwaltung.
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